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VERORDNUNG 

über die Auflassung der öffentlichen Gemeindewaage 

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 09.12.2019 unter TOP 6 verordnet: 

Die öffentliche Gemeindewaage beim Feuerwehrhaus Schlins wird aufgelassen und 
die verordneten Tarife für Wiegevorgänge ersatzlos zu streichen. 

Diese Verordnung tritt gemäß der Kundmachungsbestimmungen des § 32 des 
Gemeindegesetzes in Kraft. 

Für die Gemeindevertretung 
Die Bürgermeisterin 
 
 

Gabriele Mähr 
 
 
 

 

 

 

 

 


